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Neuerungen im Gesellschaftsrecht ab 2008 

 

Liebe Kunden, liebe Geschäftsfreunde, sehr geehrte Damen und Herren 

Mit der Revision des Gesellschaftsrechts wird das GmbH-Recht modernisiert und die 

Revisionspflicht neu geregelt. Gleichzeitig mit diesen Neuerungen tritt per 1. Januar 

2008 die total revidierte Handelsregisterverordnung in Kraft. 

1. AG und GmbH 

Sowohl eine AG wie auch eine GmbH können neu durch eine Person gegründet werden. 

Die bisherige Bestimmung, dass zur Gründung mehrere Gesellschafter nötig sind, 

entsprach nicht mehr der Realität und wurde somit zu Recht fallen gelassen. 

Bisher musste der Verwaltungsrat mehrheitlich aus Personen mit Wohnsitz in der Schweiz 

und schweizerischem Bürgerrecht bestehen und mindestens ein zur Vertretung befugtes 

Verwaltungsratsmitglied bzw. einer der Geschäftsführer musste in der Schweiz wohnhaft 

sein. Neu muss nur noch eine Person, die zur Vertretung der Gesellschaft berechtigt 

ist, in der Schweiz Wohnsitz haben. Dies kann ein Mitglied des Verwaltungsrates oder 

ein Direktor sein. Die Mitglieder des Verwaltungsrates müssen nicht mehr Aktionäre 

sein, d.h. auf das Erfordernis einer «Pflichtaktie» wird in Zukunft verzichtet. 

Im Firmennamen muss die Rechtsform enthalten sein. Z.B. hiess eine Gesellschaft bisher 

Muster Versicherungsgesellschaft, muss sie neu als Muster Versicherungsgesellschaft AG 

firmieren. Die Anpassung an diese Regelung hat innert zwei Jahren, 

d.h. bis Ende 2009 zu erfolgen. Nach Ablauf dieser Frist wird das Handelsregisteramt die 

Firmen von Amtes wegen anpassen. Danach müssen die Gesellschaften zwingend 

eine Statutenänderung vornehmen.  

Während jede AG bisher zur ordentlichen Revision verpflichtet war, bestimmt das OR 

neu, welche Gesellschaften der ordentlichen oder eingeschränkten Revision unterliegen. 

Unter bestimmten Voraussetzungen kann auf eine Revision verzichtet werden. 

Welche dieser drei Möglichkeiten zur Anwendung kommt, entscheidet nicht mehr die 
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Rechtsform, sondern bestimmte Grössen wie z.B. die Höhe der Bilanzsumme. Es be- 

steht keine Übergangsfrist. Die neuen Bestimmungen gelten vom ersten Geschäftsjahr 

an, das mit Inkrafttreten des Gesetztes oder danach beginnt. Beim Handelsregisteramt 

sind entweder die Revisionsstelle und die Art der Revision oder der Verzicht auf die 

Revision anzumelden. Nimmt die Gesellschaft eine entsprechende Anmeldung nicht 

vor, wird das Handelsregisteramt beim Gericht auf Beseitigung dieses Organisations-

mangels klagen. 

2. Nur GmbH 

Im GmbH-Recht gibt es eine wichtige Neuregelung der Haftung. Unter geltendem Recht 

geht die Haftung der Gesellschafter über die Stammeinlage hinaus bis höchstens zum 

Betrag des eingetragenen Stammkapitals. Die Gesellschafter haften solidarisch für das 

nicht einbezahlte Stammkapital. Ab Januar 2008 haftet allein das Gesellschaftsvermögen 

für Verbindlichkeiten der Gesellschaft, d.h. die persönliche Haftung fällt grundsätzlich 

weg. Eine Ausnahme besteht, wenn die Statuten eine Nachschusspflicht vorsehen. Die 

Gesellschafter haften nur für Nachschüsse, die mit den eigenen Stammanteilen verbunden 

sind. 

Bis jetzt musste jeder Gesellschafter mindestens 50% seiner Stammeinlage einzahlen oder 

durch Sacheinlagen decken. Neu muss das Stammkapital voll liberiert werden. Für 

GmbH's, die vor Inkrafttreten des neuen Rechts gegründet wurden und deren Kapital nur 

teilweise einbezahlt ist, besteht eine Übergangsbestimmung bis Ende 2009. Während  

dieser Zeit haften die Gesellschafter noch nach dem bisherigen Recht. Erst nach 

vollständiger Liberierung fällt die persönliche Haftung dahin.  

Die Übertragung von Stammanteilen wird durch das neue Recht erheblich vereinfacht. Auf  

eine öffentliche Beurkundung der Abtretung wird verzichtet. Stattdessen genügt ein 

schriftlicher Vertrag, in welchem die Parteien sowohl die Verpflichtung wie auch die 

eigentliche Abtretung aufnehmen müssen. Zudem soll der Vertrag auf statutarische Rechte 

und Pflichten hinweisen. Damit wird die Eintragung ins Handelsregister erleichtert. 

Als Belege genügen die Anmeldung, der schriftliche Übertragungsvertrag und das 

Gesellschafterversammlungsprotokoll über die Zustimmung der Abtretung (sofern die 

Zustimmung nicht statutarisch wegbedungen wurde). 
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Für weitergehende Fragen stehen Martin G. Cavegn, Eidg. dipl. Treuhandexperte 

(martin.cavegn@solidatreuhand.ch) und André Schmid, Treuhänder mit Eidg. 

Fachausweis (andre.schmid@solidatreuhand.ch) jederzeit gerne zur Verfügung. 

Freundliche Grüsse 

SOLIDA Treuhand AG 
Martin G. Cavegn, Partner 
Edig. Dipl. Treuhandexperte 
 


